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Sachverhalt:

Beschluss:

Mitteilung an:

Der Mantelerlass und somit die einheitliche Vergütungspflicht bei den
Einspeisevergütungen von PV-Strom tritt erst per 1.1.2026 in Kraft.

Wäre die einheitliche Vergütung bereits im Jahr 2025 umzusetzen
gewesen, wäre beabsichtigt gewesen die Einspeisevergütung per
1.1.2025 bei 7 Rp./kWh und die HKN auf 1 Rp./KWh fest zusetzen.
Da dies nun um ein Jahr verzögert wird, wurde der PG Wigoltingen seitens
Kierzek AG empfohlen, eine weniger starke Senkung der
Einspeisevergütung zu beschliessen.

• Rückliefertarif:
Der Verband der unabhängigen EnergieerzeugerVESE empfiehlt
eine Mindestvergütung von 8 bis 9 Rp./kWh

Folgender Rückliefertarif wird infolge Rücksprache mit der KierzekAG
vorgeschlagen:

Rückliefertarif
8 Rp./kWh

HKN
2 Rp./kWh

Total
10Rp,/kWh

Der Gemeinderat beschliesst:
1. Die Einspeisevergütung mit dem Rückliefertarif sowie

Entschädigung für den HKN gemäss Vorschlag im Sachverhalt
festzusetzen.
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